
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/3/21 5Ob521/77,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1977

Norm

CMR Art17 Abs5

CMR Art29

Rechtssatz

Eine Schadensteilung nach Art 17 Abs 5 CMR ist nur bei Vorsatz des Frachtführers ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

5 Ob 521/77

Entscheidungstext OGH 21.03.1977 5 Ob 521/77

Veröff: SZ 50/43

7 Ob 126/09v

Entscheidungstext OGH 27.01.2010 7 Ob 126/09v

Auch; Beisatz: Eine Schadensteilung nach Art 17 Abs 5 CMR ist bei einem durch ein Zusammenwirken von

haftungsbegründendem Frachtführerverschulden und haftungsbefreienden Transportgefahren entstandenen

Schaden bei Vorsatz oder einer diesem gleichstehenden (also grober) Fahrlässigkeit des Frachtführers

ausgeschlossen. (T1)
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